
SaEung

des

SV Cappeln-Tennis e.V.

Präambel

Der Verein SV Cappeln-Tennb gibt si* blgendes Leitild, an dem sidt das Vereinsleben und die Abeit
der Organe, der Amts- und FunKionsträger sol ie albr sonstiren Mitarbeiter orientieren:

Grundlage der Vereinsarbeit ist das B€kenntnis aller Mitglieder des V6reins zur freiheitlich demokratischen
Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Niedersachsen.

Der Verein, seine Amtshäger und Milarbeiter bekennen sich zu den Grundsätzen eines umhssenden
Kinder- und Jugendschutses und treten for die körperliche und seelische Unversehrtheit und
Selbstbeatimmung dcI anverbauter Kindcr und Jugendlk$en ein. Der Verein, seine Amtgträger und
Mitarbeiter pllegen eine Aufrne*samkeatskuhrr zum Scirutr von Kindem und Jugendlichen vor
sexualisierter Gewah im Sporl

Der Verein steht fl]r Faimess und tritt filr einen doping- und manipulationsfreien Sport 6in.

Der Verein ist parteipolitisch und religk s neutral. Er verfiü den Grundsatr religilrser, wellanschaulicher und
ethnischer Toleranz und Neutralität Oer Verein wendet sbh gegen lntoleranz, Rssismus und jede Form
von politiscfiem Extsemismus. Er ffi rassislischen, verhssung+ und frernden€indlichen Bestrebungen
sourb jeder Form von Gamlt, unabhäng(, davon, ob sie verbaler, körperlicher, seelischer oder
sexualisierter Art ist, entgegen.

Der Verein Erdert die lnklusion behind6rt6. und nir:htbehinderter Mensdren und die lntegration von
Menschen mit Zuwanderungshinteßrund. Er verfolgt die GleichsEllung der Gesc*llechter.

Der Verein verpflichtet sicfi zu verantworüi$em Handeln auf der Grundlage von Transparenz, lntegrität
Partizipaüon und Nachhaltigkeit als Prinzipien einer guten Vereinsltlhrung,
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Votbqnedrung:

Aus Gfinden der Lesba*eit si,t,d im Saeungstext dwchgengig alte tußonen, Funmhnen und
Amtsffigp,bezek:hnungen in det mennlbhen Fom g€.fas§- sowsit die mennlbhe Foml gewehft wid,
weden damit glebhemaßen männliche, waibliüte und diver§F- Funl<tions- und Amts|/qg]er angesprochen.
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A. Allgemeines

§ f eme, SiE, Elntragung und Gcschäfrsiahr

1)

2')

Der Verein fthrt den Narnen .Sportverein Cappeln-Tennis', nachfulgend auch ,SV Cappeln-
Tennis' genannt.

Der Verein hat seinen Sitr in 49692 Cappeln. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen
werden. Nach der Einfagung führt er zu seinem Namen den ZusaE e.V..

Das Geschäflsiahr ist das lGlenderjahr.

Rechtsform

2)

Der SV Cappeln-Tennis ist ein selbstsütndiger Zweiryerein im Sportvercin Cappeln von 1947 e.!..
Er wurüe am 11.11.1983 als nicht eingetragener Verein der Tennis spielenden Mitglleder des
Sportvereins Cappeln von 1947 e.V. gegrthdet

Der Zweigrverein arbeiEt im Sinne des Sportvereins Cappeln von 1947 e.V., regelt alle seine
Angelegenheiten einschließlidr der Finanzen selbstsElndE und wähtt seine Organe selbst.

3) Die Satrung des SV Cappeln-Tennis darf der Satzung des SportveEins Cappoln von 1947 e.V. nidtt
widersprechen, im ZweiEl gelten die Regelungen der Satrung d6 Sportyereins Cappeln von 1947
e.V.. lm Konflikfüll wird ein Schlichtungseusscfiuss gegrtlndet der zu gleicrren Teilen aus
Mitgliedem d6 Sporwereins Cappeln von 1%7 e.V. und des SV Cappeln-Tennis b6bht und eine
gemeinsame Lösung erarbeit€t

3)

§2

1)

§3

1)

2)

Zweck deo Verelns

Zweck des Vereins ist die Forderung des Sports, insbesondere des Tennissports.

Der SaEungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:

a) entsprechende Organisation eines geodneten Sport-, Spiel-, Übungs- und Kursbefiebes ftr
alle Bereiche, einschließlbh des Freizeit- und Breitensports,

b) die Durchfilhrung eines leistungsorientierbn Trainingsffiiebes,
c) die Durchfllhrung von sportspezifiscfien Vereinsveranstaltungen,
d) die Beteiligung an Tumieren und sporüichen vYettkämpfun,
e) dle Ourchmhrung von allgernelnen und sportorlentierten Jugendveranstaltungen und

Jugendmaßnahrnen,
0 AusJweiterbildung und Einsats von sachgemäß ausgebildeten obungsleibm, Trainem und

He![em,
g) die Beteiligung an Koop€retionen, Sport- und Spielgerneinschafren.

§ 4 GemeinnllElgkeit

1) Der Verein verblgt ausschließlich und unmittelbar gerneinnotrige Zwec*e im Sinne des Abschnitts
.Steuerbegonstigte Zwede" der Abgabenordnung.

2) Oer Vet€in ist selb§to§ tsltig; er verblgt nicit in eßiEr Linb eigenwirtschafriche avecke

3) Mittel des Vereins du.bn nur fllr die satrungsmeßigen Zw€cke veNendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins frernd sind, oder durch
unverhälhismäßig hohe Verg0tungen begonstigt werdefl .
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§5

1)

VeöandsmiQliedschaften

Der SV Cappeln-Tennis ist ober den Sportverein Cappeln von 1947 e.V. indireK Mitglied

a) im Landessportbund N iedersachsen
b) im KrBissportbund Cloppenburg und
c) im Tennisveöand Niedersachsen-Bremen

2l Der Verein erkennt die Satsungen, Ordnungen und \ bttkampfuestimmungen der 8ünde und
Verbände nach Absatr 1 als verbindlich an.

3) Um die Durchfllhrung der VereinsauEabon zu ennöglichen, kann der Gesarntvorstand den Eintritt in
Bunde, Verbände und O€anisationen und ober den Austriü beschließen.

B. Vereinsmitgliedschaft

§ 6 E]mö der tiElledschaft

1) Mitglied des Vereins können nattlrliche Personen weden. Durch den Erwerb der Mitgliedschafi im
SV Cappeln-Tennis wird zugleich die Mitgliedschaft im Sportverein Cappeln von 1947 e.V. eMorben.

2) Die Mitgliedschaft wird durdr Auhahrne erwoöen. Es ist ein AuhahrneanEag in Textbrm an den
Sv Cappeln-Tennb zu ri$ten. Die AufnahrE in den verein ist (kon abhangig, dass sidr d6
Miqlied ftlr die Oauer der MiEliedscfiafi verpflidrtet am SEPA-Lastsdrriftverfahren teitrunehrnen.

3) Der Aufnahrneantrag eines Minderiährigen bedarf der schriflichen Einwilligung der gesetslichen
Vert€ter.

4) Über die Auhahme entscheidet der geschällsffIhrende Vorstand durch Beschluss. Mit Beschluss-
lassung beginnt die MiEliedschat Mit der Abgabe des unbzeichneEn Aufnahmeantrags erkennt
das Mitglied db Vereinssatsung und die Ordnungen in der leweils gultigen Fassung an.

5) Ein Auhahmeansprucfi besteht nidlt. Oie Ablehnung der Aufriahme muss nicht begrtindet werden.

6) Ein vereinsintemes Recfitsmiüel gegen die Ablehnung der AuhahrE besbht nk*rt Der Wbg zu den
ordenüichen Geri$bn bleibt unbenührt

§ 7 Arbn der ti$licdtchaft

1) Der Verein besEht aus:

aKiven Mitgliedem
passiven Mitgliedem
Ehrenmitgliedem.

2\ Aktive MiElieder sind Mitglieder, die Angebote des Vereins im Rahrnen der besEhenden Ordnungen
nutzen können und/oder am Spiel- bzw. Wbttkampfrefieb teilnehmen können.

3) For passive Mitglieder steht die Föderung des Vereins im Vordergrund. Sie nuEen die sportlichen
Angebote des Vereins nidrt.

4) Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Gesamvorstandes per Beschluss mit einhcher Mehrheit
der Mitgliederversammlung emannL lhnen steht ein Stmmrecht in der Mitgliederyersammlung zu.
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§8

1)

Beendigung der liQliedschaft

Die Mitgli€xlschafi endet

durch Ausffit aus dem Verein (Kondigung);
durch Aussciluss aus dem Verein;
durch Sbeichung aus der MiEliederliste:
durch Tod.

2) Der Austit aus dem Verein (Kondigung) erfolgt durch Erklärung in Textfurm an die
Geschäftsadresse des SV Cappeln-Tennis. Der Austiü kann nur zum Ende eines Kalenderjahres
erklärt werden. Dem austretenden Mitglied steht kein Anspruch auf Rockzahlung obezahlter
Beiträge zu.

3) Bei Beendigung der Milgliedschaft, gleidr aus welchem Grund, erlöschen alle Ansprtlche aus dem
Mitgliedschafrsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem MiEliedschaftsverhältnis,
insbesondere ausstehende BeifagspflichEn, bleiben hiervon unberührt Vereinseigene Gegen-
stende sind dem Verein herauszugeben oder werEnalßig abzugelten.

§ 9 Ausschlu33 aus dem Verein, Sheichung aus der tiQliederliste

1) Ein Ausschluss kann erblgen, wenn ein Mitglied

grob gegen die SaEung oder Ordnungen schuldhafl vers-tößt
in grober \,\reise den lnbressen des Vereins und seiner Zble arwirerhandelt
sich grob unsportlich verhält;
dem Verein oder dem Ansehen des Vereins durch unehrenhaftes Verhalten, insbesondere durch
Außerung exfemistischer oder verfassungsbindlicher Gesinnung bzw. Haltung innerhalb oder
außerhalb des Vereins schadet
gegen die Grundsätre des Kinder- urd JugendschuEes verstößt

2) Über den Ausschluss entscheidet der Gesamtvorstand auf Antrag. Zur Antragstellung ist jedes
Mitglied berechtigt

3) Der Antrag auf Ausschluss ist dem b€tsofünen Mitglied sar Begrthdung zuzuleiten. Das betrofiene
Mitglied wird auEefordert, innerhalb einer Frisl von drei l/lbchen zu dem Antrag auf Ausschluss
Stellung zu nehrnen. Nach Ablauf der Frist ist vom G6amtvorstand untBr Ber0cksichtigung der
Stellungnahrne des betrofrnen Mitglieds 0ber den Anfag mit einFacher Mehrhen zu entscheiden.

4l Der Beschluss ist dem Mitglied in Textform mit Grtlnden mitruteilen. D,er Ausschließungsbeschluss
wird mit Bekanntgabe an das betroffene MiElied wirksam.

5) Dem betrofienen Mitglied steht gegen den Ausschluss kein vereinsintemes Beschwerderecht zu
Der VVbg zu den ordenüichen @ri$ten bleibt unbertihrt

6) Ein MiElied kann dunfi Bescfrluss des geschäftsftlhrenden Vorstand6 von der MiQlialerliste
gestrichen werden, wenn es ffi schritricfier Mahnung mit der Zahlung von Zahlungs-
verpflichtungen (Beiträge, Umlagen, Gebohren eb.) in Veeug ist. Der Beschluss überdie Streichung
darf durch den ge6chäfrsfiJhrenden Vorstand erst dann gefasst werden, wenn nach Versendung der
Mahnung drei \,\bchen yerstsichen sind und dem MiElied in der Mahnung die Sheichung bei
Nichtsahlung angekund(rt worden ist Der Beschluss ober die S:feichung bt dem betrofienen
Mitglied per Brief mitsuteilen.

7) Handett 6s Bich bei d€m auszuschli€l3enden oder zu Bbeich€nden Mitglied um ein Mitglied d€s
Gesantvoßtand6, dann entscfieidet die MiEliederyersammlung.
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G. Rechte und Pflichten der ilitglieder
§ 10 BeiHge, GebühEn, Umlagon, Beiüagloinzug

1) Die Mitglieder §nd verpnicitat Beifäge zu zahlsn. Es können zusäElich Auhahrn€gebohren,
Umhgen, Gebohren ftr besondere Leisfungen des Vereins erhoben werden. hrüber hinaus können
Femilienbeiträge ftstgEetst weden. Der FamilienbeiFag umlqrest die Beiüagsverpflichtung einer
Familie mit minderjahrigen Kindem. Minderjährbe Mitglieder werden mit Vollendung des 18.
Lebensjahres und Eintritt der Volljährigkeit grundsätrlich als erwachsene Mitglieder beitragsmäßig
veranlagt.

2) Über HÖhe und Fälligkeit särnüiirer Beüage, und Gebohren entscfieiret der Gesarntvorstand durch
Beschluss. Umlagen und AuhahrnegEbohren kÖnnen bis zur Höhe des Dreibcfien des jährlidren
Mitgliedsbeitsages Estsesetst w€rden, Beschlosse tlber BeiEagsfrstsetzungen sind den Mitgliedem
bekennt zu geben.

3) Das Mitgliod ist verpfichtet, d€m Verein Anderungen d€6 Nam€n6, der Benkveöindung, der
Anschrift, der E-Mail-Adresse und der Telebn-Nummer mitruteilen.

4) Von Mitgliedem, die dem Verein ein SEPA-Lastschrifunandat erteilt haben, werden die Beitrage,
Gebtihren und Umlagen zum FälligkeiEtermin eingezogen.

5) lGnn der Bankeinzug aus Grthden, die das Mitglied zu vertreten hat, nk rt erficlgen, sind dadurch
entstehende Bankgebtlhren durch das Mitglied zu Fagen.

V\lenn der Beit-ag im ZeitsunK der Fäll(rkeit ni$t beim Veein eingegangen ist befindet sich das
MiElied ohne weitere Mahnung in Zahlungsverzug.

Fällige Forderungen können vom Verein außergerichüich und gerichüich geltend gemacht werden
Die entstehenden Ko6ten hat das Mitgli€xl zu Eagen.

Der geschäflsfuhrende Vorstand kann in begr0ndeEn Einzelftlllen Beifagsleistungen oder -pllichten
ganz oder teihÄ,eise erlassen oder stunden bzw. Mitgliedem die Teilnahrne am SEPA-
Lasbchriftverfahren crlassen.

s) Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitrende können vom Gesamtvorstand von der Beitragspflir*t befreit
werden.

§ I I iliSliederrechte minderjährlger Ver€insmi§liodor

1) Kinder bis zum vollendeEn 7. Lebensjahr und anderc Personen, die als geschäfisunfrlhig im Sinne
der Regelungen des BGB getbn, konnen ihlt Antrage und Rederechte in der Mitglieder-
versammlung nk rt persönlich, sondem nur durch die gesetslidren Vertreter ausüben. Alle weiteren
Mitgliedschaftsrechte, insbesondere die Nutrung der sportlichen Vereinsangebote, können diese
Mitglieder persÖnlk$ aus0ben.

2) Minderjahrige Mitglieder 4iscflen dem volbndeten 7. und dem vollendebn '18. Lebensjahr oben
ihre Mi§liedschafisrecfite im Verein persönlidr aus. lhre gesetrlidren Vertreter sind von der
\ /ähmehmung der Mitgliedschafisrec-hte ausgeschlossen, sind aber berechtigt, an Mitglieder-
versammlungen teilzunehrnen.

§ 12 Ordnungsgeualt dee Vercins

6)

7)

8)

1) Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Regelungen dieser Satsung sowie der Vereinsordnungen zu
b€achten, einzuhalten und insbesondere den Anweisungen und Entscheidungen der Vereins-
organe, Mitarbeiter und Übungsleiter Folge zu leislen.

2) Ein Verhalten eines Mitgliars, das nach § I Abs. 1 dieser SaEung zum Vereinsausschluss flrhren
kann, kann auch nachblgende Vereinssanktion nacfi sidt zbhen:

a) Beftisteter, bis maximal sechsmonatilrer Ausschluss vom Trainings- und obungsbetrieb

3) Oas Verfahren wird vom Gesamtvorstand eingeleiteL
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6)

4) Das betrofiene Mitglied ist ober die zu yerhängende Vereinssffi samt Begr0ndung zu informieren
und wiId auEefordert inneftalb einer Frist vofl drei \,\bchen SEllung zu nehmen. Nach Ablauf der
Frist ist yom Gesarntvorstand unEr Berücksidrtigung der SEllungnahrne des beüofienen Mitglieds
mit einfecher Mehrfieit 0ber db Vereinssffie zu entscheiden.

5) Oer Besc+llu$ ist dem Mitglied in Textbrm mitsuteibn. Die Vereinssffi wird mit B€kanntgabe an
das betrofüne MiElied wirksam.

Dem betsofrnen Mitglied sEht gegen den Eeschluss 0ber die verhängte Vereinsstrab kein
vereinsinEmes Beschwerderecht zu. Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unberührt.

D. Organe des Vereins

§ 13 Die Vercimorgane

Organe des Vereins sind

- die Mitgliederversammlung;
- der geschäfisfthrende Vorstand;
- der Ciesemtvorstand:
- die Jugendversammlung;
- der Jugendvorstand.

§ 14 Die titgliederversammlung

1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung

2l Eine Mitglied€rversammlung findet mindestens einmal im lGlenderjahr statt. Die Mitglieder-
versammlung sollE jflreils im Mäz durchgeftlhrt werden.

3) Oie Mitsliederversammlung wird vom geschäftsfthrendon Vorstand unter Einhaltung einer Frist von
zwei l/\rochen durch Aushang im Vereinsheim, Kösteß Weg 1 1 , 49692 Cappeln und durch
VerOfientlichung auf der Vereins-Hornepage unter www.w€ppeln.de unter Angabe der
Tagesordnung einberubn. Die Frist beginnt mit dem auf die Veröfrnüichung blgenden Tag. Die
Tagesordnung setzt der geschäfrsfithrende Vorstand durch Bescrrluss fst Alle Mitglieder sind
berechtigt an der MiEliederversammlung teitrunehrnon.

4) Der geschäftsfohrende Vorstand kann jederzeit eine Mitgliederversammlung einberufun, wenn das
lnbresse des Vereins es erfurdert Sie muss einberuhn werden, wenn es von mindestens 20 o/o aller
Mi§lieder schrifrich unter Angabe des Zwecks und der Grtlnde vom geschefrsfohrenden Vorstand
vertang wird. C'€genstand der Beschlusstassung einer derartilen MitgliederveEammlung sind nur
die mit der Einb€rufun9 mitgeEilten Tagesodnungspunkb. Ergänzungen der Tagesordnung so\flie
weitere Anffige sind ausgeschlossen. Einberufungsform und -füst ergeben sich aus Absatr 3.

5) Jede ordnungsgemäß einberufune MitgliedeNersammlung ist unabhängill von der Anzahl der
anwEsenden MiElieder beschlussftlhig.

6) Die Mitgliedeilersammlung wird vom 1. VorsiEenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen
MiElied des geschafidtlhrenden Vorstand6 geleiEt. lst kein MiElied des geschäfrsfuhrenden
Vorstandes anwesend, bestimnrt die Versammlung den VeEammlungsleiEr. Oer Versammlungs-
leiter bestimmt den Protokollfohrcr. Der Versammlungsleibr kann die Lei[tng der Versammlung auf
eine andere Person 0bertragen.

7) Alle Abstimmungen und Wählen erblgen grundsätslich ofün per Handzeichen oder bei Teilnahrne
an einer virtuelleo oder hybriden Mitgliederversemmlung auch durch eleldronische Stimmabgabe.
Wbnn geheirne Abstimmung b€anfagt wird, entschek et darüber die MiEli€xlerversammlung. Eine
geheimeAbstimmung ist durchzuEhren, renn dbs yon mindesbns einem OriUet der aUgegebenen
goltiren Stimrnen Yerhngt wird.
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8) Die Beschlosse der MiEliederversammlung werden mit einfacfier Mehrheit der abgegebenen
goltigen Stimmen gefasst Bei StimßEngleichheit gilt ein Anfag als abgelehnt Stimmenthaltungen
werden als ung0ltt e Stimmen gewertet und nicht mitgezählL Zur Anderung der SaEung ist eine
Mehrheit von zwei DritEln der abgegebenen gültigen Stimmen erbrderlich.

s) Über die Be3c.hlßse der Mitgliederv€rsammlung ist ein Prcbkoll aufzunehmen, das yom

Versammlungsleiter und vom ProtokollflIhrer zu untezeichnen isl

10) Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. LebensjahrBs in der Mitsliederversammlung ein
Stimmrecht und eine Stimrne. Wählbar ist jedes Mitglied mit Vollendung des 18. Lebensiahres. Das
Stimmrecht kann nur persönlich ausge0bt weden und ist nicht 0bertragbar.

11) Die MiElieder des geschäftsfthrenden Vorstand6 und des G6arfivorstandes werden einzeln
gewählt Es ist der lGndirat ga ,ahlt der rnehr als die Hälfte der abgegebenen goltilen Stimrnen
erhalten hat Eneidrt kein lGndidat im 1. Wbhlgang die absolute Mehrheit findet eine Stichwahl
aivischen den beiden Kandiraten mit der hocfisten StimnEnzahl statt Gewählt ist im 2. \,Vählgang
der Kandidat der die rneisten Stimrnen erhälL Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. Die
Vorstandsmitglieder sind wirksam gewählt, wenn die ga^,ählten Kandidaten das Amt angenommen
haben.

12) Anträge zur Tagesordnung konnen von allen Mitgliedem in Textbrm unter Angabe des Namens
g6tellt werden. Die Anträge 3ind zu begrunden und mossen dem geschäftsführenden Vorstand bis
zum 31. Januar des Jahres zugehen.

13) Mitgliederversammlungen finden grundsätrli{* als Präsenzversammlungen statt. Der geschäfts-
ftlhrende Vorstand kann beschließen, dass die MiEliederversammlung ausschließlich als virtuelle
Mitgliederversammlung in Form einer onlinebasierten Videoversammlung oder als Kombination von
Prasenzyersammlung und virfueller Versammlung (hybrue Mitgliederversammlung) stratmndet.
Ohne einen entsgechenden Beschluss des geschäfrsfthrenden Vorstandes haben die Mitglieder
keinen Anspruch daraut virfuell an einer Präsenzvetsammlung EiEunehmen.

14) Teilnahme- und stimmberechtigten Personen, die online an der virtuellen bzw. an der hybriden
Mitgliederversammlung teihehmen, wird durch geeignete bchnische Vonicfitrngen die Möglichkeit
gegeben, virtJell an der MiElhrerversammlung Eilzunehrnen und da Stimmrecht auf
ebkfonischem \ bge auszuüben. Die EinzelheiEn zur Registsierung und Geuährleistrng der
Zugangsberecfitigung und Ausobung des Stimmr€cfits konnen in der Gesdrafisordnung geregelt
werden- Die Ausrahldertechnischen Rahmenbedingungen (2. B. die Au$^rahl derzu veftvendenden
Soft/are bzw. Programme) legt der geschäftsfrhrende Vorstend per Beschluss fust.

15) Technische Vlfidrirkeiten, die zu einer Beeinffichtigung bei der Teilnahme oder bei der
Sümmrechbaustlbung fthren, berechtigen die teilnahme- und stimmberechtigten Personen nicht
dau, gefa.ssE Beschlosse und vorgenommene \rvahlen anzuhchten, es sei denn, die Ursache der
technischen Wdrigkeiten ist dem Verantwortungsbereich des Vereins zuzurechnen.

16) lm obr§en gelten ftr die virtrelle bzw. hybride MitsliedeNersammlung die Vorschrifren 0ber die
MiEliedewersammlung sinngernäß.

§ 15 Zuständigkeit der tltgliedewoBammlung

Die Mitgliederversammlung ist ltlr blgende VereinsängelegenheiEn zuständE:

1. Entgegennahme der Berichte des Gesarntvorstand6;
2. Entgegennahme des Kassenprofrerichtes:
3. Entlastung des Gesarntvorstandes;
4. Wbhl und Abberufung der Mitglieder des Gesarntvorstandes, sovueit die Satsung nicht etwas

Abryeichendes regelt;
5. \,\hhl der Kassenprüß[
6. Beschlussfassung ober Umlagen
7. Emennung von Ehrenmitsliedem und Ehrenvorsitrenden
8. Anderung der SaEung und Bqschlussfassung Ober Auf,ösung oder Fusion des Vereins;
9. Beschlussfassung ober eingegangene Anffige.
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§ 16 Der gecchäfrsfllhrende Vorstand

1) Der gGciäfrsftihrende Vorstand gem. § 26 BGB besteht aus dem Vorsitrenden und zwei bis fünf
weiteren Personen. Die Vorstandsmitglieder bGlimmen in ihrer konstitJierenden SiEung die
AuEabenverEilung eigenständig in einem Geschefisverteilungsplan.

2) Der Verein wird gerichtlich und auß€rgeridrtlkfi durü zwei Mitglieder des geschäftsltthrenden
Vorstandes genEinschafrich verteEn. Die Bestellung der Mitglieder des geschäfisfllhrenden
Vorstandes erfulgt durch V\hhl auf der MiEliederversammlung. Die Arnbdauer b€trägt zwei Jahre.
Wederwahl ist zuulssig.

3) AuQabe des geschäfisführenden Vorstandes ist die Leihrng und Geschäftsflihrung des Vereins. Er ist
fllr alle Auftaben zuständig, die nidt durch die Satsung oder Ordnungen einem andeEn Vereinsorgan
zugfliesen sind.

4) Der geschäfrsfiIhrende Vorstand kann Ausschtisse bilden und ftlr herausgehobene AuEaben
Beaufrragte emennen.

5) Der geschäflsfohrende Vorstand bleibt auch nach Abhuf der Arntszeit im Amt, bis ein neuer
geschäfrsftthrender Vorstand gewählt ist

6) Ahresende konnen ge\irählt werden, wenn sie ihre Bereitschafr zur Annahme des Arfltes vorher
schrifrich erklärt haben und die schdfriche Erklärung in der MiEliederversammlung vorliegt

7) Scheidet ein Mitglied des gescfiäfrsfthrenden Vorslandes urährend der lauEnden Arntszeit vozefig
aus, so kann der G6amtvorstand fitr die resüiche Arfltszeit des Ausgeschiedenen durcfi Beschluss
einen Nachblger bestimrnen.

8) Sitsungen des geschäftsführenden Vorstandes werden durch den Vorsitrenden, bei dessen
Veftinderung durch ein anderes Mitglied des geschäfrsfuhrcnden Vorstandes, einberufen. Der
geschäftsfohrende Vorstand ist beschlussfäh(|, wenn mindesEns die Hälfre der sich im Amt
befindlichen Voßtandsmitglieder arMesend isl Er kann Mehrheitsbeschltisse im Umlaufverfahren per
E-Mail oder per Telefion- oder Mdeokonfurenz fussen, wenn mindestens zwei Vorstands-mitglieder an
der Beschlussfassung per E-lrail oder Telefon- bzyv. Mdeokonferenz mitwirken. ln Telefon- oder
Mdeokonfurenzen gehssb B€scfilosse sind innertElb einer Wbcfie sdlrifridr zu probkolliercn. Per E-
Mail gefassE Bescfilosse sind auszudrud(en und zu arcfiivieren. Die MiElieder de§
geschäftsfllhrenden Vorstandes haben in der Sitsung des geschäfrsfilhrenden Vorstandes je eine
Stimme. Bei Stimrnengleidlheit entscheidet die Stimrne des/der Vorsitsenden.

9) Beschlosse des geschafrsftlhrenden Vorstandes sind zu protokollieren.

§ 17 Oer Go$mtYoBtand

1) Der Gesamtvorstand besteht aus

den MiEli€xrem des gescfiäfrsfiIhrcnden Vorstandes
bis zu ftnf Beisitsem
dem Jugendleiter

2) AuEaben des Gesamtvorstand6 sind insbesondere

Vodage von Jahresberichten ftlr die Mitgli€deryersammlung
Ausschluss von Mitgliedem und Verhängung von Sanktionen
Berufung von Nachfulgem für ausgeschiedene Mitglieder des geschäfüflihrenden Vorstandes
Beschlusshssung 0ber Beitäge und Gebohren
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E. Vereinsjugend

§ 18 Dle Vercinsiugend

1) Die Vereinsjugend ist die Gemeinschaft aller MiElieder bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres und
ist zusühdig ftr Jugendangelegenheiten des Vereins.

2l Die Vereinsjugend mhd und verwaltet sich selb6tändig und ents.fieidet ober die ihr zufließenden
Mittel unter Berocksichtigung der Gemeinngtsigkeit des Vereins.

3) Organe der VeEinsjugend sind

) der Jugendvorstand
) die Jugendversemmlung

Der Jugendleiter ist Mitglied des GeamtvorsEnd6.

4) Das Nähere regelt die Jugendordnung, die von der Jugendversammlung des Vereins beschlossen
werden kann und der Cienehmigung des G€samtvorstandes b€darf. Die Jugendordnung darf dieser
Satrung nicht widersprechen. lm ZweiElstell gelten die Regelungen di€ser Satrung.

F. Sonstige Bestimmungen

§ 19 Vergiltung der Tätlgkeit der OrganmiQlioder, AufirondungsoEats, bozahlte
Ilitarbeit

1) Der Gesan vorshnd kann bei Bedarf und unter Ber0cksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse
und der Haushalblage beschliellen, dass Vereins- und Organämter gegen Zahlung einer
pauschalen Aufilandsentschädigung gem. § 3 Nr. 26 a ESIG ausgeübt werden. Fur die
Entscheidung ober Verfagsbeginn, Vertragsinhalte und Vertragsende ist der geschäfrsfthrende
Vorstand zuständig. Oer geschäftsfthrende Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung
der wirtschaftlichcn Vcrhältniss€ und dcr Haushaltslage Aufträge übcr Tätigkeiten für den Vorein
gegen eine angemessene Vergotung oder Honorierung an DritE vergeben.

2l Zur Erledigung der GeschäfüitthrungsauEaben ist der geschäfrsführende Vorstand ermächttlt, im
Rahmen der wirtschafrichen Verfiäf,hisse und der Haushallslage Mitaröeiter for die Venraltung
einzustellen. lm l hiteren ist nur der geschäfisltlhrende Vorstand ermäcfrtigl zur Erfilllung der
satrungsgemäßen Zwecke Verffige mit Übungsleibm abzuschließen. Das arbeitsrechüiche
Oirektionsrecht hat der 1. Vorsitrende oder im Verhinderungsfall ein andercs Mitglied des
geschäftsft hrenden Vorstandes.

3) lm Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen AufrvendungsersaE-anspruch
nach § 670 BGB frIr solche Aufirendungen, die ihnen durch die Tätigkeiten im Auftrag des Vereins
entstanden sind. Die MiElieder und Mitaröeibr haben das Gebot der Sparsamkeit zu beachten.

4) Der Anspruch auf Aultivendungsersatr kann grundsätrlidr nur innerhalb einer Frist von sechs
Monaten nach seiner Entstehung geltend gernacht werden. Erstatungen werden nur gflrährt, wenn
die Aufi'vendungen mit prüffähigcn Bebgen und Aufutellungen nactgewiesen rverden.

5) Einzelheiten können in einer Finanzordnung gercgelt werden

a
b
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§ 20 Kassen prüfer

1) Die Mitgliederversammlung u6hlt mind6lens zwei Kassenpr{rbr, die ni$t dem geschäfrsmhrenden
Vorstand oder Gesarntvorstand angehören dorbn.

2) Die AmEzeil der l(ass€nprubr beEgt zwei Jahre, wobei mindestens ein lGssenprüEr in geraden
Jahren und mindesbns ein Kassenpräbr in ungeraden Jahren gewählt wird. Die Wederwahlfür eine
weitere Amtszeit ist zulässig. Die Mibliederversammlung kann stattdessen oder zusätrlich
beschliellen, dass der geschältsführende Vorstand qualifizierb Dritte mit der Prufung der
Ordnungsgemeßheit der Geschäfisft hrung beaufrragt.

3) Die Kassenprüfur prühn mindesbns einmal jahrlidl die gesarnte Vereinskasse mit allen Konten,
Buchungsunterlagen und B€legen und erstatten der MitgliedeNeßammlung dartiber einen Bericht.
Die KassenprtiEr sind zur umf;assenden Prt fung aller Kassen und aller UnErlagen in sachlicher und
rechnerischer Hinsi*t berechtilt

4)

§2r

1)

Die lGssenpüfer beantragen in der Mitgliederversammlung die Enüastung des GesamtvorsEndes

Verclnsordnungen

Soweit die Satrung nicht etwas Abweichendes regelt, ist der Gesamtvorstand ermächtigt durch
B€chlus3 nachfolgende Ordnungen zu orlassen.

a) Beiü'agsordnung
b) Finanzordnung
c) Geschäflsodnung

2) Die Jugendversammlung kann eine Jugendordnung bGchlietlen. die der Genehmigung des
Gegarrtvorstandes bedarf.

3)

§22

1)

Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satsung

Hattung

Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Arntsfage., deren Vergftung den Ehrenamtsfteibetag gem.

§ 3 Nr. 26 a ESIG im Jahr nk$t Ube.sEigrt hafren filr Scfiäden gegenober den Mitsliedem und
gegenuber dem Verein, die sie in Erf0llung ihrer ehrenamüi{*en Täigkeit verursachen, nur ror
VorseE und grobe Fahrulssigkeit

2) Derverein haftet gegentlber den Mitgliedem im lnnenverhältnis nicht ftr leicht fahdassig veruEachte
Schäden, die Mi§lieder bei der Ausobung des Sports, bei Benutrung von Anlagen oder
Einricht ngen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden nicht
durch Versicherungen des Vereins abgedecK sind.
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§ 23 DatencchuE

1) Zur Erftllung der Zwecke und Außaben des Vereins werden unEr Beacrrting der Vo€aben der EU-
Datenschuts€rundverordnung (DSCVO) und des BundesdatenschutrgeseEes (BDSG) personen-
bezogene Daten ober peEönliche und sacfiliche Verhalhisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.

2) Soweit die in den jflreiligen Vorschriften beschriebenen VorausseEungen vorliegen, hat jedes
Vereinsmi§lied insbesondere die fulgenden RechE:

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS€VO,
- das Recht auf Berichtigung nach Mikel 16 DS€VO,
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS€VO,
- das R€drt auf Einschränkung der Verarbeitung nacfi Attikel 18 DS€VO,
- das Recht auf Datenobertragberkeit nech Artikd 20 DS-GVO,
- das Wdersprucrrsrecht nacfi Artikel 21 DSGVO und
- Recht auf Beschwerde bei einer AuhichtsbehÖrde nach &tikel 77 DS-GVO.

3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitem oder sonst ftr den Verein Tetigen ist es untersagt,
personenbezogene Dabn unbefugt zu anderen als dem jeureiligen zur AuEabenerfüllung
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, DritEn zug6nglich zu machen oder sonst zu
nuEen. Dies€ mbht b€steht auch ober das Ausscheiden der oben genannEn Personen aus dem
Verein hinaus.

G. Schlussbestimmungen

§ 2l Auflösung des Venins

1) Die Auflösung de6 Verein8 kann nur in einer zu di6em Zweck einb€ruEnen MitgliederverEammlung
beschlossen weden- Zur Auflosung des Vereins ist eine Mehrheit von dreiVierbl der abgegebenen
goltigen Slimmen erfo rderlich.

2l Sobm die Mitgliedervercammlung nicht anderes beschließt sind im Falle der Auf,ösung die
Mitglieder des geschäfrsführenden Vorstandes die Liquidatoren des Vereins.

3) Bei Auf,ösung des Vereins oder bei \ /egfull steuerbeg0nstigüer Zwed<e ftlllt das Vennögen des
Vereins an den Sportverein Cappeln von 194.7 e.V., der es unmitblbar und ausscfiließli{fi fur
gerneinnützige, mildültige oder kircilidre Zwed(e zu verwenden hat

§ 25 Gültlgkeit dloser SaEung

1) Diese SaEung wurde durch die MiEliederversammlung am G|.11.2(23 b€schlossen.

2l Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Krafr.

Unterzelchno. der Satsungsnoutasauno de3 baldlgen Vottlmr SV Cappeln-Tennb e.V. am
03.11.mß

Vomame Christoph Heöert
Zuname Grote Bramlaqe
VVohnort 49692 Cappeln

St'aße, Nr Dr flrihar,,, S++ lt I ,llVtlLc
1,,, )

Unterschrn
C,,toU (t
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VomarE Petra Ulla
Zuname Nillinq Rbmann
VVohnort 49692 Cappeln 4968effir92 (zl nnt Ln

Straße, Nr (,.oß<Jtu 34
tr-

ü( ne",r lr..t

Unterschrift ? )r"tL-y LA tLwQnn

Michael GustavVomame
Zuname Jans Voet

49692 Cappeln\,'lrohnort 49661 Clt pp€nburg

Straße, Nr Vr/u/r"- u'-'. - )A/L -
-l,l- lc Ct,'*,*<r.r/*tri

.f,/"
Unterschrift

Vomarne Bemd
Zuname Reinke
vvohnort 49692 CaDDeln

SFaße, Nr 9l*.*,/. 34

Unterschrift 1A^/ il*l
Cappeln, den 03.1 1.2023
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